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ANLAGE 

ENTWURF 

Schlussfolgerungen des Rates zum Europäischen Urteilsidentifikator (European Case Law 

Identifier – ECLI) und zu einem Mindestbestand einheitlicher Metadaten für die 

Rechtsprechung 

I. EINLEITUNG 

1. Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht den 

Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vor, in dem die Grundrechte 

und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet 

werden. 

2. In den vom Rat der Europäischen Union beschlossenen mehrjährigen Aktionsplänen 

2009-2013, 2014-2018 und 2019-2023 für die europäische E-Justiz wird hervorgehoben, wie 

wichtig der Zugang zur einzelstaatlichen Rechtsprechung ist und dass standardisierte Formate 

sowie ein dezentrales technisches System erforderlich sind. 

3. Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 9. Juli 2008 zur Rolle des 

einzelstaatlichen Richters im europäischen Rechtsgefüge betont, dass die einzelstaatlichen 

Richter Zugang zur Rechtsprechung der anderen Mitgliedstaaten haben müssen, um ihrer 

Rolle im europäischen Rechtsgefüge gerecht werden zu können. 

II. BEDARFSERMITTLUNG 

4. Ein europäischer Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem eine justizielle 

Zusammenarbeit erfolgen kann, setzt nicht nur die Kenntnis des europäischen Rechts voraus, 

sondern auch die Kenntnis der Rechtsordnungen der jeweils anderen Mitgliedstaaten. 

5. Das Europäische E-Justiz-Portal sollte dazu dienen, Informationen über die Rechtsordnungen 

der EU und der Mitgliedstaaten zu verbreiten, und sollte ein nützliches Arbeitsinstrument für 

die Bürgerinnen und Bürger, die Angehörigen der Rechtsberufe und die Behörden der 

Mitgliedstaaten darstellen. 
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6. Um Kenntnisse über den Inhalt und die Anwendung des Rechts der Europäischen Union zu 

erwerben, reicht es nicht aus, die Rechtsquellen der EU zu konsultieren; vielmehr muss auch 

die Rechtsprechung der nationalen Gerichte berücksichtigt werden, und zwar in Bezug auf 

Vorabentscheidungsersuchen, auf Entscheidungen, die die Gerichte nach einer solchen 

Vorabentscheidung treffen, sowie auf Entscheidungen, die sie in Anwendung des EU-Rechts 

selbst treffen. 

7. Mit finanzieller Unterstützung oder direkter Beteiligung der Europäischen Union sind in den 

letzten Jahren Initiativen eingeleitet worden, die den vorgenannten Zielen dienen, wie etwa 

die Metasuchmaschine des Netzes der Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe der 

Europäischen Union, die Datenbanken Dec.Nat und Jurifast der Vereinigung der Staatsräte 

und der Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union, die Datenbank JURE 

("Jurisdiction Recognition Enforcement") der Europäischen Kommission, EUR-Lex und die 

Urteilsdatenbank der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 

8. Die Tatsache, dass diese Initiativen genutzt und unterstützt werden, zeigt deutlich, dass ein 

Bedarf an solchen Datenbanken besteht, doch erfahrungsgemäß ist die Suche darin oft sehr 

kompliziert und nicht benutzerfreundlich. 

9. Eine von einer Arbeitsgruppe der Gruppe "E-Recht" durchgeführte Studie hat ergeben, dass 

dies – sieht man einmal von den Sprachproblemen ab – in den meisten Fällen auf den Mangel 

an einheitlichen Identifikatoren für Gerichtsurteile zurückzuführen ist. Auf nationaler Ebene 

gibt es unterschiedliche Identifizierungssysteme; einige werden von den Gerichten festgelegt, 

andere wiederum von den Systemanbietern. Datenbanken, die dazu dienen, die 

Rechtsprechung aus verschiedenen Mitgliedstaaten abzufragen (die vorstehend angeführten 

Datenbanken sind nur einige Beispiele hierfür), erfinden teils ihr eigenes 

Identifizierungssystem, teils greifen sie auf eines oder mehrere der nationalen 

Nummerierungssysteme zurück. Die grenzüberschreitende Suche nach Fundstellen in der 

Rechtsprechung und entsprechende Zitate sind daher äußerst schwierig: Identifikatoren, die 

von einem System vergeben werden, sind möglicherweise nicht mit anderen Systemen 

kompatibel. 
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10. Nach der vorgenannten Studie treten bei Metadaten, die zur Beschreibung der 

Rechtsprechung verwendet werden, vergleichbare Probleme auf. Aufgrund der Tatsache, dass 

nahezu alle nationalen und europäischen Datenbanken verschiedene Benennungs- und 

Gestaltungsregeln für Metadaten verwenden, haben Richter, Angehörige der Rechtsberufe 

und Bürgerinnen und Bürger kaum Möglichkeiten für eine effektive und benutzerfreundliche 

grenzüberschreitende Suche nach Gerichtsurteilen. 

III. MÖGLICHE LÖSUNGEN 

11. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dem in den Aktionsplänen für die europäische 

E-Justiz verankerten Grundsatz der Dezentralisierung und den Grundsätzen des europäischen 

Interoperabilitätsrahmens sollte nicht eine einzige zentralisierte europäische Datenbank der 

Rechtsprechung nationale Lösungen ersetzen. Überdies sind angesichts der Tatsache, dass es 

für jedes Rechtsgebiet spezifische Nutzerbedürfnisse gibt, unterschiedliche Datenbanken mit 

unterschiedlichen Funktionalitäten erforderlich, wobei es sich um öffentliche oder 

kommerzielle Datenbanken handeln kann. 

12. Um sowohl den Ausbau der europäischen Urteilsdatenbanken zu fördern als auch die Nutzung 

dieser Datenbanken für die Angehörigen der Rechtsberufe und die Bürgerinnen und Bürger zu 

erleichtern, ist daher ein gemeinsames System für die Identifizierung und das Auffinden von 

Urteilen und die diesbezüglichen Metadaten unentbehrlich. Ein solcher gemeinsamer 

Standard wäre mit den Grundsätzen, die unter der vorigen Nummer genannt wurden, 

vereinbar. 

13. Für die Identifizierung gerichtlicher Entscheidungen sollte ein Standardidentifikator benutzt 

werden, der sowohl von Menschen als auch von Computern erkannt, gelesen und verstanden 

werden kann und der mit den technischen Standards kompatibel ist. Zugleich sollten parallel 

zu einem solchen europäischen Standard auch nationale Identifizierungssysteme bestehen 

können, doch sollte ein europäischer Standard den Ländern, die dies wünschen, als einziger 

nationaler Standard dienen können. 

14. Da die Gerichte nicht nur von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, sondern auch innerhalb ein- und 

desselben Mitgliedstaats unterschiedlich organisiert sind und unterschiedliche 

IT-Anwendungen benutzen, sollte es möglich sein, ein Identifizierungs- und Metadatensystem 

für jedes Gericht umzusetzen. 
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15. Gemäß den erwähnten Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Dezentralisierung müssen 

Entscheidungen über die Teilnahme der Gerichte an diesem Identifizierungs- und 

Metadatensystem für die Rechtsprechung auf nationaler Ebene getroffen werden. 

16. Da es für die Umsetzung und Verwendung eines Identifizierungs- und Metadatensystems für 

die Rechtsprechung außerordentlich wichtig ist, dass die Gerichte und Regierungen der 

Mitgliedstaaten dieses System akzeptieren, sind Vertreter des Netzes der Präsidenten der 

Obersten Gerichtshöfe der Europäischen Union, der Vereinigung der Staatsräte und der 

Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union, des Europäischen Netzes der Räte für 

das Justizwesen, der LEX-Initiative, des CEN/Metalex-Workshops, des SEMIC.EU, der 

Europäischen Kommission, des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Amtes für 

Veröffentlichungen der Europäischen Union zu dieser Empfehlung konsultiert worden. Auch 

der European Legislation Identifier (ELI) und das Akoma-Ntoso-System wurden 

berücksichtigt, um die Interoperabilität mit diesen Normen zu optimieren. 

17. Die Bürgerinnen und Bürger und die Angehörigen der Rechtsberufe sollten über das 

Identifizierungs- und Metadatensystem umfassend informiert werden. Damit sich Urteile, die 

mit einem Identifikator und Metadaten gemäß der Beschreibung in Anhang I versehen sind, 

leichter auffinden lassen, sollten diese Gerichtsentscheidungen durch Eingabe eines 

Identifikators und eines Mindestbestands von Metadaten über eine gemeinsame 

Suchmaschine abgefragt werden können. Die Architektur dieser gemeinsamen Suchmaschine 

sollte dezentralisiert und in das europäische E-Justiz-Portal integriert sein. Auch wenn sich 

ein Identifizierungs- und Metadatensystem mithilfe einer gemeinsamen Suchmaschine 

leichter benutzen lässt, sollte eine solche Suchmaschine nicht Bedingung für die Einführung 

des Systems auf nationaler Ebene sein. 

18. Über die gemeinsame Suchmaschine sollten nicht nur auf Justiz-Websites veröffentlichte 

Entscheidungen indiziert werden können, sondern auch auf anderen Websites veröffentlichte 

Rechtsprechung, beispielsweise Zusammenfassungen oder Übersetzungen von 

Gerichtsurteilen. 
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IV. ECLI-ERWEITERUNGEN UND -VERBESSERUNGEN 

19. Acht Jahre nach der Annahme der ersten Fassung dieser Schlussfolgerungen des Rates wurde 

der ECLI in öffentliche Datenbanken mit gerichtlichen Entscheidungen von siebzehn 

Mitgliedstaaten, dem Gerichtshof der Europäischen Union, dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte und den Beschwerdekammern der Europäischen Patentorganisation 

implementiert. Viele dieser Datenbanken wurden von der ECLI-Suchmaschine indiziert, die 

von der Europäischen Kommission gemäß Nummer 27 Buchstabe f entwickelt wurde. 

20. Der ECLI wird in vielen Rechtsordnungen als alleinige oder zusätzliche Zitiermöglichkeit 

genutzt. In den "Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 

Regierungen der Mitgliedstaaten über bewährte Verfahren in Bezug auf die Veröffentlichung 

von Gerichtsentscheidungen im Internet"1 wurden die Nutzung des ECLI und die Vernetzung 

der nationalen Rechtsprechungsdatenbanken mit der ECLI-Suchmaschine als bewährte 

Verfahren benannt. 

21. Ungeachtet dessen, dass der ECLI als ein Beitrag zur Verbesserung der Zugänglichkeit und 

der Qualität der rechtlichen Informationen zum Nutzen der Angehörigen der Rechtsberufe 

gelten kann, sind einige Mängel des ECLI-Rahmens zutage getreten. Gleichzeitig bieten 

technologische Entwicklungen und neue Erkenntnisse Möglichkeiten für Verbesserungen, die 

den Angehörigen der Rechtsberufe zugutekommen könnten. Daher wären einige 

Verbesserungen und Erweiterungen des Standards wünschenswert. 

22. Angesichts der Zahl der ECLI-Implementierungen sollten technische Änderungen oder 

Erweiterungen des Standards die Investitionen in die derzeit noch laufenden 

Implementierungen jedoch nicht beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang sollte für 

Rechtsordnungen, die den ECLI implementiert haben, Folgendes gelten: 

23. Sie sollten nicht gezwungen sein, die neuen Merkmale zu implementieren, und 

                                                 
1 2018/C 362/02 (ABl. C 362 vom 8.10.2018, S. 2). 
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24. die neuen Merkmale sollten zu den ursprünglichen Spezifikationen abwärtskompatibel sein. 

25. Die Verbesserungen und Erweiterungen des ursprünglichen ECLI-Standards lassen sich 

folgendermaßen zusammenfassen: 

a) Der ECLI sollte auch als HTTP-URI festgelegt werden. Dies bedeutet, dass es eine 

standardisierte Methode für den Aufruf eines ECLI über das Internet geben wird. 

b) In einigen Rechtsordnungen ist der vierte Bestandteil des ECLI – nämlich das Jahr, in 

dem das Urteil ergangen ist – nicht spezifisch genug. Als Lösung hierfür werden 

oftmals zwecks Disambiguierung Monat und Tag zum fünften Bestandteil hinzugefügt. 

Aus Gründen der Prägnanz, Eindeutigkeit und Lesbarkeit sollte der vierte Bestandteil 

um die Angabe von Monat und Tag erweitert werden können. 

c) Der ECLI identifiziert eine gerichtliche Entscheidung auf abstrakter Ebene, unabhängig 

von ihrer sprachlichen, zeitlichen und redaktionellen Fassung oder ihrem technischen 

Format. In der häufig verwendeten Terminologie der Funktionalen Anforderungen an 

Bibliographische Datensätze (Functional Requirements for Bibliographic Records – 

FRBR) identifiziert der ECLI eine gerichtliche Entscheidung auf Werksebene. Es gibt 

jedoch viele Anwendungsfälle, in denen es auch notwendig ist, eine gerichtliche 

Entscheidung auf der Ebene der Expression oder der Manifestation zu identifizieren 

und/oder auf sie zu verweisen. Um inkompatible lokale Lösungen zur Berücksichtigung 

dieser Erfordernisse zu vermeiden, ist eine Erweiterung des ECLI erforderlich – die 

ECLI-Erweiterungssprache (ECLI Extension Language – ECLI-XL). 

d) Mit ECLI können nur gerichtliche Entscheidungen in ihrer Gesamtheit identifiziert 

und/oder zitiert werden, obwohl häufig auf spezifische Teile einer Entscheidung 

verwiesen wird. Um eine standardisierte Methode für die direkte Verknüpfung mit 

bestimmten Teilen gerichtlicher Entscheidungen zu schaffen, die Möglichkeiten für die 

Suche nach Dokumenten, die sich auf solche spezifischen Teile beziehen, zu verbessern 

und den Weg für ausgeklügelte Rechtsprognosetools zu ebnen, wird mit ECLI-XL 

außerdem eine Standardmethode eingeführt, um bestimmte Teile einer Entscheidung zu 

identifizieren und auf diese zu verweisen. 
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e) Die Metadaten des ECLI müssen verbessert und verfeinert werden, auch im Hinblick 

auf ECLI-XL. 

26. Die Spezifikationen für ECLI-XL werden in Anhang I Teil II beschrieben, während die 

zusätzlichen Metadaten in Anhang II Teil III aufgenommen wurden. 

27. Anhang II enthält einen Leitfaden für die Angehörigen der Rechtsberufe zur Verwendung von 

ECLI und ECLI-XL. 

V. EINFÜHRUNG DES ECLI 

28. Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, auf freiwilliger Basis den Europäischen 

Urteilsidentifikator (ECLI) und einen Mindestbestand einheitlicher Metadaten für die 

Rechtsprechung auf nationaler Ebene einzuführen. 

29. Für diejenigen Mitgliedstaaten, die beschließen, den ECLI und einen Mindestbestand 

einheitlicher Metadaten für die Rechtsprechung einzuführen, gelten folgende Empfehlungen: 

a) Die Mitgliedstaaten sollten den ECLI gemäß Anhang I Teil I auf sämtliche 

Entscheidungen aller ihrer Gerichte anwenden. 

b) Sie sollten alle gerichtlichen Entscheidungen, die auf öffentlichen Websites 

veröffentlicht werden, mit dem in Anhang I Teil III beschriebenen Mindestbestand von 

Metadaten versehen. 

c) Sie sollten einen nationalen ECLI-Koordinator benennen (siehe Anhang I Teil IV). 

d) Der Gerichtshof der EU sollte am ECLI-System teilnehmen. 
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e) Die Europäische Kommission sollte die ECLI-Website einrichten, und zwar als 

Bestandteil des E-Justiz-Portals (siehe Anhang I Teil V). 

f) Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten in enger Zusammenarbeit 

eine Verbundsuchmaschine einrichten (siehe Anhang I Teil VI). 

g) Die Mitgliedstaaten und ihre Gerichte sollten über ihre nationalen Websites und 

Veröffentlichungen Informationen über den ECLI, die ECLI-Website und die 

Suchmaschine verbreiten, auch wenn der ECLI bei ihnen noch nicht eingeführt wurde. 

h) Abgesehen von den Mitgliedstaaten sind auch die beitrittswilligen Länder und die 

Lugano-Staaten angehalten, das ECLI-System zu benutzen. 

i) Die Mitgliedstaaten sollten dem Rat jährlich über die Fortschritte bei der Einführung 

des ECLI und der Metadaten für die Rechtsprechung berichten. 
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ANHANG I 

Anhang I – Technische Spezifikationen, Organisation und Umsetzung 

I. FORMAT DES EUROPÄISCHEN URTEILSIDENTIFIKATORS 

1. Ein Europäischer Urteilsidentifikator (ECLI) muss die folgenden fünf Bestandteile in der 

nachstehenden Reihenfolge enthalten: 

a) das Kürzel "ECLI"; 

b) den Ländercode des Landes, unter dessen Zuständigkeit die gerichtliche Entscheidung 

ergangen ist. 

i) Für die Mitgliedstaaten – außer in Gebieten in äußerster Randlage – und die 

Bewerberländer wird der Code gemäß den Interinstitutionellen Regeln für 

Veröffentlichungen verwendet, wie er im Rechtsgrundlagenverzeichnis "Länder" 

des Metadatenregisters festgelegt ist; 

ii) für andere Länder und die Gebiete der EU in äußerster Randlage sowie die in 

Anhang II des AEUV aufgelisteten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete der 

EU wird, falls vorhanden, der Alpha-2-Code nach ISO 3166 verwendet; 

iii) unbeschadet der Ziffern i und ii können die in den Gebieten der EU in äußerster 

Randlage oder in den überseeischen Ländern und Hoheitsgebieten der EU 

gelegenen Gerichte stattdessen einen Gerichtscode mit dem Ländercode des 

betreffenden EU-Mitgliedstaats verwenden, falls dies gegenseitig vereinbart 

wurde; 

iv) für andere Länder wird der ISO-3166-alpha-2-Code verwendet; 

v) für die Europäische Union wird der Code "EU" verwendet; 
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vi) für internationale Organisationen legt die Europäische Kommission einen Code 

fest, wobei sie berücksichtigt, dass die mit dem Buchstaben "X" beginnenden 

Codes bereits von den europäischen Organen verwendet werden; ferner 

berücksichtigt sie die bereits bestehenden ISO-3166-alpha-2-Codes; 

c) das Kürzel für das Gericht (im Folgenden "Gerichtscode"). Der Gerichtscode 

i) besteht aus mindestens einem und höchstens sieben Zeichen; 

ii) muss stets mit einem Buchstaben beginnen, darf aber auch Ziffern enthalten; 

iii) sollte so gewählt werden, dass er den Personen, die mit der Organisation des 

Justizwesens in dem betreffenden Land vertraut sind, logisch erscheint; 

iv) besteht mindestens aus einem Kürzel für den Namen des Gerichts, kann aber auch 

einen Hinweis auf die Kammer oder die Abteilung dieses Gerichts enthalten, 

insbesondere wenn es in dem betreffenden Land üblich ist, in Fundstellenangaben 

die Kammer oder Abteilung zu nennen; 

v) sollte keine Angaben zur Art des Dokuments enthalten; 

vi) ist gemäß Teil IV Abschnitt A festzulegen; 

vii) muss im Fall des Gerichtscodes "XX" den Entscheidungen von Gerichten 

vorbehalten bleiben, die nicht in der vom nationalen ECLI-Koordinator des 

jeweiligen Mitgliedstaats aufgestellten Liste (Teil IV Abschnitt A (Nummer 46 

Buchstabe a)) enthalten sind; hierzu zählen auch die in anderen Ländern oder von 

internationalen Gerichten ergangenen Entscheidungen, für die der Mitgliedstaat 

des betreffenden Gerichts (noch) keinen ECLI vergeben hat; 
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d) das Jahr der Entscheidung (vierstellig) oder das genaue Datum der Entscheidung 

(zwingend im Format JJJJMMTT); 

e) ein Code, der insoweit eindeutig sein muss, als es jeweils nur ein einziges Urteil eines 

bestimmten Gerichts in einem bestimmten Jahr mit diesem Code geben darf. Dieser 

Code hat höchstens 25 Stellen. Er darf Punkte ("."), aber keine anderen Satzzeichen 

enthalten. 

2. Die fünf unter der vorangegangenen Nummer festgelegten Bestandteile des ECLI können in 

zwei verschiedenen Syntaxen formatiert sein; diese Syntaxen sind vollständig gleichwertig 

und in ihrer Verwendung austauschbar: 

a) Trennung der Bestandteile durch einen Doppelpunkt (":"). Dies ist die vorgeschriebene 

Zitierweise eines ECLI in Texten. Sie kann auch in automatisierten Systemen 

verwendet werden. 

b) Trennung der Bestandteile durch einen Schrägstrich ("/"). Dieses Format kann in 

HTTP-URI verwendet werden, wobei dann auch zwischen dem Domänennamen und 

dem ECLI selbst ein Schrägstrich stehen sollte. Vorzugsweise sollten zwischen dem 

Domänennamen und dem ECLI keine weiteren Pfadbestandteile stehen. 

3. Ein ECLI darf weder innerhalb der Bestandteile noch dazwischen Leerstellen oder 

Satzzeichen enthalten, mit Ausnahme der unter Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 2 

genannten Zeichen. 

4. Als Buchstaben dürfen in allen Bestandteilen nur lateinische alphanumerische Zeichen 

verwendet werden. 

5. Sind die ECLI-Bestandteile durch Doppelpunkte getrennt, so sind die in den unter Nummer 1 

Buchstaben a, b, c und e beschriebenen Buchstaben vorzugsweise großzuschreiben; 

zumindest dürfen groß- und kleingeschriebene Buchstaben keine unterschiedliche Bedeutung 

haben. Sind die ECLI-Bestandteile durch Schrägstriche getrennt, so sind alle Buchstaben 

kleinzuschreiben. 

6. Damit ein ECLI ohne Weiteres verwendet und verstanden werden kann, dürfen ihm – mit 

Ausnahme der in Teil II beschriebenen – keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden. 

7. Der Namensraum des ECLI muss auf der Website https://e-justice.europa.eu/ecli registriert 

werden. 
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II. ECLI-ERWEITERUNGSSPRACHE 

8. Der ECLI-Rahmen baut auf den Grundsätzen der Funktionalen Anforderungen an 

Bibliographische Datensätze (FRBR) auf, auf denen auch andere Standards im Bereich der 

Rechtsinformatik – wie etwa CEN-Metalex, URN:LEX und Legal DocML (Akoma Ntoso) – 

beruhen. 

9. Der Begriff "ECLI" ist ausschließlich dem Identifikator auf der Werks- und 

Dokumentenebene vorbehalten. 

10. Um die Expressions- oder die Manifestationsebene und/oder spezifische Teile einer 

gerichtlichen Entscheidung zu identifizieren oder darauf zu verweisen, sollte die in diesem 

Abschnitt beschriebene ECLI-Erweiterungssprache (ECLI-XL) verwendet werden. 

A. Expressionsebenenidentifikator 

11. Eine Expression ist jede zeitliche, sprachliche und/oder redaktionelle Fassung einer 

gerichtlichen Entscheidung auf Werksebene. Unterschiedliche Expressionen können durch 

Verwendung der in diesem Abschnitt beschriebenen Syntax eindeutig identifiziert werden. 

12. Die eine spezifische Expression identifizierenden Bestandteile 

a) werden (verkettet) zwischen einfache Klammern gestellt, um keine Verwechslung mit 

dem ECLI selbst zu verursachen; diese einfachen Klammern sollten nicht gesetzt 

werden, wenn keine spezifische Expression identifiziert wird; 

b) sollten stets unmittelbar nach dem ECLI selbst stehen; 

c) folgen dem ECLI in Bezug auf die Großschreibungs- und Trennungsregeln. Bei 

doppelpunktgestützter Syntax werden mehrere Expressionsbestandteile durch 

Doppelpunkte, bei schrägstrichgestützter Syntax durch Schrägstriche getrennt; 

d) folgen auf einen Doppelpunkt (nach der Anfangsklammer), wenn die 

doppelpunktgestützte Syntax verwendet wird, aber nicht auf einen Schrägstrich, wenn 

die schrägstrichgestützte Syntax gewählt wird; 
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e) weisen obligatorisch folgende Abfolge auf: "temporal variant" (Zeitvariable), "compiler 

variant" (Erstellervariable), "language variant" (Sprachvariable), "comprehensiveness 

variant" (Vollständigkeitsvariable), "compiler specific variant" (erstellerspezifische 

Variable); 

f) können alle übersprungen werden. 

13. Die Zeitvariable 

a) kann verwendet werden, um zeitlich verschiedene Fassungen eines Werks zu 

kennzeichnen. Diese Fassungen können nur vom Urheber des Werks, d. h. dem 

erlassenden Gericht, erstellt werden, um etwa eine geänderte oder berichtigte Fassung 

zu kennzeichnen; 

b) sollte entfallen, wenn es sich um die erste und/oder einzige Fassung handelt; 

c) enthält den Buchstaben "T" und eine fortlaufende Nummer, wobei der zweiten Fassung 

die Zeichenfolge "T2" zugewiesen werden kann usw.; kommt eine zweite Fassung 

zustande, so kann die erste Fassung ausdrücklich mit "T1" gekennzeichnet werden, um 

anzuzeigen, dass eine andere Fassung existiert. 

14. Die Erstellervariable 

a) kann verwendet werden, um unterschiedliche Fassungen von "compilers" (Erstellern) 

oder "publishers" (Herausgebern) zu kennzeichnen; 

b) sollte entfallen, wenn der Ersteller mit dem Urheber des Werks identisch ist; 

c) besteht aus einer Kennung von drei bis fünf Zeichen, wobei das erste Zeichen ein 

Buchstabe ist; 

d) darf nicht identisch sein mit einem Sprachcode nach ISO 639-2 oder den unter 

Nummer 18 aufgelisteten Abkürzungen von Manifestationen; 

e) wird von der Europäischen Kommission zugewiesen und muss in einem von der 

Europäischen Kommission geführten Register eingetragen werden. Das Register wird 

im öffentlich zugänglichen Bereich als Teil des europäischen E-Justiz-Portals geführt. 
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15. Die Sprachvariable 

a) kann verwendet werden, um verschiedene Sprachfassungen eines Werks zu 

kennzeichnen; 

b) entspricht ISO 639-2; 

c) ist verzichtbar, wenn die Sprache der Expression die (einzige) Standardsprache der 

Entscheidung ist. 

16. Die Vollständigkeitsvariable 

a) kann verwendet werden, um verschiedene Fassungen eines Werks hinsichtlich der 

Vollständigkeit des Texts der Entscheidungen zu kennzeichnen; 

b) enthält den Buchstaben "C", gefolgt von 

i) dem Buchstaben "F" ("full") für die vollständige Fassung; da dies der Regelfall 

ist, sollte die Variable im Allgemeinen entfallen; 

ii) dem Buchstaben "A" ("abridged") für eine gekürzte Fassung; eine gekürzte 

Fassung enthält einen (wörtlichen) Auszug aus den wichtigsten Absätzen der 

Entscheidung; 

iii) dem Buchstaben "S" ("summarised") für eine zusammengefasste Fassung; eine 

zusammengefasste Fassung ist eine gekürzte Fassung, die (zumindest teilweise) 

vom ursprünglichen Wortlaut abweicht. Eine Expression ist nur dann 

"zusammengefasst", wenn sie nicht den vollständigen Text enthält; ist zusätzlich 

zum Volltext eine Zusammenfassung vorhanden, so ist die Fassung "vollständig" 

und die Zusammenfassung sollte in die Metadaten aufgenommen werden. 

17. Die erstellerspezifische Variable 

a) kann verwendet werden, um verschiedene vom selben Ersteller stammende Fassungen 

zu kennzeichnen, die sich in anderer Hinsicht als Zeit, Vollständigkeit oder Sprache von 

der ersten Fassung unterscheiden; 
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b) sollte entfallen, wenn es sich um die erste und/oder einzige Fassung handelt; 

c) enthält den Buchstaben "S" und eine fortlaufende Nummer, wobei der zweiten Fassung 

die Zeichenfolge "S2" zugewiesen werden kann usw.; kommt eine zweite Fassung 

zustande, so kann die erste Fassung mit "S1" gekennzeichnet werden; 

d) muss immer in Verbindung mit einer Erstellervariable stehen, wenn der Ersteller nicht 

der Urheber des Werks ist. 

B. Manifestationsebenenidentifikator 

18. Eine Manifestation ist die physische Verkörperung einer Expression. Es gibt nur eine 

Variable, die die Manifestation zum Ausdruck bringt. Die Manifestationsvariable 

a) ist optional und sollte nur verwendet werden, wenn sie von Belang ist; 

b) gibt – auf der Grundlage der MIME-Spezifikationen – das Datenformat an; 

c) muss – falls verwendet – eines der folgenden Kürzel enthalten: doc, docx, html, json, 

odt, pdf, rdf, rtf, tiff, txt, xhtml, xml; 

d) folgt dem Expressionsidentifikator in Bezug auf die Großschreibungsregeln; 

e) steht zwischen einfachen Klammern, um keine Verwechslung mit dem ECLI selbst oder 

dem Expressionsebenenidentifikator zu verursachen; diese einfachen Klammern sollten 

entfallen, wenn keine spezifische Manifestation identifiziert wird. Die 

Expressionsebenenidentifikatoren und der Manifestationsebenenidentifikator dürfen 

nicht innerhalb desselben Klammerpaars stehen; 

f) steht nach den Expressionsebenenidentifikatoren, falls vorhanden, bzw. nach dem ECLI 

selbst, wenn keine Expressionsebenenidentifikatoren vorhanden sind; 

g) folgt – innerhalb der Klammern – auf einen Doppelpunkt, wenn die 

doppelpunktgestützte Syntax verwendet wird, bzw. auf einen Punkt, wenn die 

schrägstrichgestützte Syntax verwendet wird. 
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C. Fragmente 

19. Es wird empfohlen, gerichtliche Entscheidungen so zu strukturieren und zu kennzeichnen, 

dass bestimmte Teile davon ("Fragmente") eindeutig identifiziert werden können. Hierzu wird 

empfohlen, die in diesem Abschnitt beschriebene Syntax zu verwenden. Wenn alternativ 

andere Fragmentidentifikatoren verwendet werden, ist es ratsam, einen 

Zuordnungsmechanismus vorzusehen und diesen Zuordnungsmechanismus auf der 

ECLI-Website zu veröffentlichen. Auch wenn eine gerichtliche Entscheidung nicht mit 

identifizierbaren Fragmenten zur Verfügung steht, kann die in diesem Abschnitt beschriebene 

Syntax verwendet werden, um URI zur Bezugnahme auf bestimmte Fragmente der 

Entscheidung zu generieren. 

20. Der Fragmentidentifikator kann auf Werk-, Expressions- und Manifestationsebene verwendet 

werden. 

21. Falls verwendet, muss der Fragmentidentifikator unmittelbar nach dem letzten Bestandteil 

stehen, der die vollständige gerichtliche Entscheidung identifiziert, wobei es sich um den 

ECLI, eine ECLI-XL-Expressionsvariable oder die ECLI-XL-Manifestationsvariable handeln 

kann. 

22. Vor dem Fragmentidentifikator steht stets ein Rautezeichen ("#"). 

23. Wenn der Fragmentidentifikator zur Identifizierung verwendet wird, wird er zur 

Identifizierung eines einzelnen Fragments verwendet. 

24. Wenn es als Verweis verwendet wird, kann er sich auch auf mehrere Fragmente beziehen. 

25. Ein einzelner Fragmentidentifikator besteht aus einem Kennzeichnungsbestandteil, an das 

sich ein Nummerierungsbestandteil anschließt. 

26. Der Kennzeichnungsbestandteil ist obligatorisch; bei ihm muss es sich um eine (englische) 

Abkürzung aus der folgenden Auflistung handeln (in Klammern der ausgeschriebene 

Ausdruck und die Erläuterung): 

a) part (part/Teil); 

b) sec (section/Abschnitt); 

c) subsec (subsection/Unterabschnitt); 

d) para (paragraph/Absatz); 
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e) subpara (subparagaph/Unterabsatz); 

f) head (heading/Kopf – der Teil des Urteils, der Daten wie Namen der Parteien, Vertreter, 

Datum der Entscheidungen, Rechtssachennummer usw. enthält); 

g) facts (Sachverhalt – der Teil des Urteils, in dem der Sachverhalt beschrieben wird); 

h) reason (reasoning/Begründung – der Teil der Entscheidung, der die Begründung des 

Richters enthält); 

i) dec (decision/Entscheidung – der abschließende Teil des Urteils); 

j) anx (annex/Anlage). 

27. Der Nummerierungsbestandteil folgt unmittelbar auf den Kennzeichnungsbestandteil, ohne 

Satzzeichen oder Leerstellen. 

28. Der Nummerierungsbestandteil 

a) kann entweder entfallen oder im Singular verwendet werden, wenn er als Identifikator 

verwendet wird, bzw. kann entfallen oder im Singular oder im Plural verwendet werden, 

wenn er als Verweis verwendet wird; 

b) ist nicht obligatorisch für die Kennzeichnungen "head", "facts", "reason", "dec" und 

"anx". Für alle anderen Kennzeichnungen ist der Nummerierungsbestandteil 

obligatorisch; 

c) kann (in beliebiger Verbindung) arabische Zahlen oder lateinische Buchstaben sowie 

Punkte enthalten. 

29. Ein Fragmentidentifikator im Singular kann eine hierarchische Struktur aufweisen, wobei das 

höchstrangige Fragment zuerst aufgeführt wird. Die geschachtelten Elemente werden durch 

einen Bindestrich getrennt. Es gibt keine Vorschriften hinsichtlich der möglichen Hierarchie, 

abgesehen davon, dass hierarchische Elemente mit den gleichen Kennzeichnungen nicht in 

einer einzigen Hierarchie miteinander kombiniert werden können. 
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30. Ein Fragmentidentifikator im Plural 

a) kann eine Reihe (mehrere aufeinanderfolgende Elemente) derselben hierarchischen 

Ebene enthalten, für die ein Bindestrich ("-") zwischen dem ersten und dem letzten 

Nummerierungsbestandteil der Reihe verwendet werden muss. Die Kennzeichnung wird 

vor dem letzten Nummerierungsbestandteil nicht wiederholt; 

b) kann eine Liste (mehrere nicht aufeinanderfolgende Elemente) derselben hierarchischen 

Ebene enthalten, für die ein Komma als Trennzeichen zwischen den 

Nummerierungsbestandteilen verwendet werden muss. Die Kennzeichnung wird nicht 

vor jedem Nummerierungsbestandteil wiederholt; 

c) kann eine Kombination einer Reihe und einer Liste für Elemente derselben 

hierarchischen Ebene enthalten; 

d) kann eine Liste (aber nicht eine Reihe) von Elemente mit unterschiedlichen 

Kennzeichnungen enthalten, die nicht geschachtelt sind. Diese Elemente werden durch 

ein Komma getrennt. 

D. Resolution 

31. Bei jeder Anwendung, die ECLI-XL nicht auslesen kann, sollte gewährleistet sein, dass diese 

Erweiterungen ignoriert werden. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass alles ab 

(einschließlich) einer Anfangsklammer ("(") oder, falls kein HTTP verwendet wird, eines 

Rautezeichens ("#") – je nachdem, was zuerst erscheint – weggelassen wird. 

32. Websites, die einen Mechanismus entwickeln, um eine ECLI-XL-URI mit der korrekten 

Expression, der korrekten Manifestation oder dem korrekten Fragment zu verknüpfen, sollten 

für eine Methode zum Umgang mit solchen ECLI-XL-URI sorgen, die auf dieser spezifischen 

Website nicht verfügbar sind. Dies könnte z. B. dadurch umgesetzt werden, dass auf einen 

Überblick über die Fassungen mit demselben ECLI umgeleitet wird, die stattdessen verfügbar 

sind, oder durch eine Entscheidung darüber, welche "beste Übereinstimmung" angezeigt 

werden sollte. 
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III. METADATEN 

A. Einleitung 

33. Abschnitt B enthält die Metadatensystematik aus der ursprünglichen Fassung der 

vorliegenden Schlussfolgerungen des Rates. Abschnitt C enthält eine aktualisierte und 

erweiterte Übersicht über die Metadaten. Um die Datenmodelle und die Funktionsweise der 

nationalen Datenbanken und ihre Verbindungen mit der ECLI-Suchschnittstelle nicht zu 

komplizieren, schließt die neue Metadatensystematik die ursprüngliche Metadatensystematik 

vollständig ein und baut auf ihr auf, obwohl in technischer Hinsicht eine andere 

Benennungskonvention hätte gewählt werden können. Abweichend davon wurden auch in 

Abschnitt C Anpassungen an der ursprünglichen Systematik, die bei der XML-Systematik für 

die Verbindungen zwischen den Registern der Mitgliedstaaten und der ECLI-Suchschnittstelle 

implementiert wurden, vorgenommen. 

B. Ursprüngliche Metadatensystematik 

34. Damit Urteile leichter einzuordnen und aufzufinden sind, sollte jedes Dokument, das eine 

gerichtliche Entscheidung enthält, mit einem Metadatensatz gemäß dem vorliegenden 

Abschnitt versehen werden. Diese Metadaten sollten möglichst nach den von der Dublin Core 

Metadata Initiative (DCMI) entwickelten Standards und gemäß dem vorliegenden Abschnitt 

angegeben werden. 

35. Jedes Dokument, bei dem es sich um eine Instanz eines Urteils oder eine Urteilsbeschreibung 

handelt, sollte bzw. – wenn es über die in Teil VI beschriebene Schnittstelle auffindbar sein 

muss – muss die folgenden Metadaten enthalten: 

a) dcterms:identifier 

Eine URL, unter der dieses Instanzdokument oder Informationen darüber zu finden 

sind. Dabei kann es sich um einen Web-Resolver in Verbindung mit dem ECLI oder um 

eine andere URL handeln. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=75961&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12087/19;Nr:12087;Year:19&comp=12087%7C2019%7C


 

 

12087/19   lh/JB/dp 21 

ANLAGE JAI.2  DE 
 

b) dcterms:isVersionOf 

Hierbei muss es sich um einen ECLI gemäß Teil I handeln. 

c) dcterms:creator 

Die vollständige Bezeichnung des Gerichts. Die Bezeichnung der Kammer oder der 

Abteilung darf hinzugefügt werden. 

d) dcterms:coverage 

Das Land, in dem das Gericht seinen Sitz hat. 

Diese Angabe kann auch einen Teil eines (Bundes-)Staats enthalten, um die örtliche 

gerichtliche Zuständigkeit anzugeben. 

e) dcterms:date 

Das Datum der Entscheidung, wiederzugeben nach ISO 8601. 

f) dcterms:language 

Die Sprache ist anhand eines Kürzels gemäß den Interinstitutionellen Regeln für 

Veröffentlichungen anzugeben. Für Sprachen, die darin nicht aufgeführt sind, ist 

ISO 639 maßgeblich. 

Bei der Sprache handelt es sich nicht (notwendigerweise) um die Sprache des 

ursprünglichen Urteils, sondern um die Sprache, in dem das Instanzdokument 

(hauptsächlich) abgefasst ist. 

g) determs:publisher 

Die (kommerzielle oder öffentliche) Organisation, die für die Veröffentlichung dieser 

Instanz des Urteils verantwortlich ist. 
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h) dcterms:accessRights 

Dieses Feld ist mit einem der beiden folgenden Werte zu belegen: "public" (öffentlich) 

oder "private" (nicht öffentlich). Wird "public" eingetragen, so muss das Dokument 

über die betreffende URL frei zugänglich sein; anderenfalls muss "private" verwendet 

werden, unabhängig davon, ob der Zugang aus kommerziellen oder aus anderen 

Gründen beschränkt ist. 

i) dcterms:type 

Dieses Feld kann Angaben zur Art der Entscheidung enthalten, gemäß einem 

vorgegebenen Schema. Zur Unterscheidung von anderen Dokumentenarten hat das Feld 

den Standardwert "judicial decision" (gerichtliche Entscheidung). 

36. Jedes Dokument, bei dem es sich um eine Instanz eines Urteils handelt, kann überdies mit den 

folgenden Metadaten versehen werden: 

a) dcterms:title 

Das Titelfeld darf kein Doppel eines anderen Feldes sein. Vorzugsweise sollten die 

Namen der Parteien oder eine Aliasbezeichnung verwendet werden, entsprechend den 

nationalen Gepflogenheiten und Datenschutzbestimmungen. 

b) dcterms:subject 

Im Gegenstandsfeld ist das Rechtsgebiet anzugeben. Es sollte einen oder mehrere Werte 

aus dem folgenden Schema enthalten: Zivilrecht, Handelsrecht, Familienrecht, 

Insolvenzrecht, internationales Privatrecht, Strafrecht, Unionsrecht, Verwaltungsrecht, 

Steuerrecht, Völkerrecht und Verfassungsrecht; zudem kann eine genauere Bezeichnung 

des Rechtsgebiets eingetragen werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=75961&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12087/19;Nr:12087;Year:19&comp=12087%7C2019%7C


 

 

12087/19   lh/JB/dp 23 

ANLAGE JAI.2  DE 
 

c) dcterms:abstract 

Dieses Feld enthält eine Kurzfassung oder Zusammenfassung der Rechtssache, bei der 

es sich nicht um eine Beschreibung, Einstufung oder Auslegung handeln darf. 

d) dcterms:description 

Dieses Feld enthält deskriptive Elemente, etwa Schlüsselbegriffe oder Leitsätze. 

e) dcterms:contributor 

Namen der Richter, des Generalanwalts oder anderer beteiligter Amtsträger. 

f) dcterms:issued 

Datum der Veröffentlichung dieser Instanz der Entscheidung. Das Datum ist nach 

ISO 8601 anzugeben. 

g) dcterms:references. 

i) Verweise auf andere (Rechts-)Dokumente. 

1. Handelt es sich um Verweise auf ein anderes nationales, EU- oder EGMR-

Urteil und verfügt das betreffende Dokument über einen ECLI, so muss 

dieser ECLI verwendet werden; anderenfalls sollten andere Verweise 

eingetragen werden. 

2. Handelt es sich um Verweise auf EU-Rechtsakte, so wird vorzugsweise der 

European Legislation Identifier (ELI) verwendet; anderenfalls wird die 

CELEX-Nummer verwendet. 

3. Handelt es sich um Verweise auf nationale Rechtsakte, Urteile ohne ECLI 

oder wissenschaftliche Veröffentlichungen, so sollten verfügbare URL oder 

andere Identifizierungssysteme verwendet werden. 
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h) dcterms:isReplacedBy 

Ein ECLI, der vergeben wurde, muss weiter verwendet werden. Dennoch lassen sich 

Neunummerierungen nicht vermeiden, etwa infolge eines Verwaltungsfehlers oder 

wenn ein ECLI für eine Entscheidung vergeben wird, die zuvor unter einem 

XX-Gerichtscode (gemäß Teil I) geführt wurde. Im Falle einer solchen 

Neunummerierung muss der neue ECLI in diesem Feld eingetragen werden. Das Feld 

darf keine sonstigen Angaben enthalten. 

37. Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Metadaten, die kein festes Format haben bzw. nicht aus 

einem vorgegebenen Schema ausgewählt werden, sind mit einem Sprachenattribut zu 

versehen. 

A. Überarbeitete Metadatensystematik 

38. Metadaten können auf den verschiedenen Ebenen der FRBR-Domäne existieren. In diesem 

Abschnitt werden sie für die Werks-, Expressions- und Manifestationsebene spezifiziert. 

Metadaten werden nach ihrer FRBR-Ebene auf der Grundlage des Ziels der Metadatenangabe 

klassifiziert, nicht anhand der FRBR-Ebene, auf der der Autor der Metadaten operiert 

("creator" (Urheber) für das Werk, "compiler" (Ersteller) für die Expression oder "editor" 

(Bearbeiter) für die Manifestation). Folglich kann jeder Ersteller Metadatenangaben auf 

Werksebene und über seine eigene Expression, aber nicht über die Expressionen eines 

anderen Erstellers erstellen. 

39. Die überarbeitete und erweiterte Metadatensystematik kann unabhängig von der Verwendung 

von ECLI-XL genutzt werden. 

40. Die Metadaten werden in einer funktionellen Spezifikation formuliert. Es gibt keinen 

vorgeschriebenen technischen Rahmen für den Ausdruck der Metadaten, da keine technische 

Lösung vorgegeben werden soll. In Zusammenarbeit mit der ECLI-Expertengruppe sollte die 

Kommission einen technischen Standard entwickeln, um den Austausch von Metadaten 

zwischen der ECLI-Suchmaschine und den nationalen Registern zu standardisieren. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=75961&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12087/19;Nr:12087;Year:19&comp=12087%7C2019%7C


 

 

12087/19   lh/JB/dp 25 

ANLAGE JAI.2  DE 
 

41. Die Tabellen unter den nachstehenden Nummern, in denen die Metadaten für Werk, 

Expression und Manifestation spezifiziert werden, enthalten folgende Spalten: 

a) Technische Bezeichnung: die Bezeichnung, die in Systematiken und Datenbanken 

sowie als Feldkennzeichnung in Dokumenten zu verwenden ist; 

b) Funktionsbezeichnung: die von Menschen lesbare Bezeichnung des Feldes; 

c) Kardinalität (Cardinality – CAR); sie kann folgende Werte annehmen: 

i) 0:1 – fakultatives Feld, kann nur einen Wert enthalten; 

i) 1:1 – obligatorisches Feld, muss genau einen Wert enthalten; 

ii) 0:n – fakultatives Feld, kann mehrere Werte enthalten; 

iii) 1:n – obligatorisches Feld, kann mehrere Werte enthalten; 

d) Mehrsprachig (Multilingual – ML): gibt an, ob der Inhalt des Feldes in verschiedenen 

Sprachen unterschiedlich lautet oder lauten könnte. Wenn dies der Fall ist, ist ein 

Sprachenattribut erforderlich; 

e) Typ: gibt den technischen Typ des Feldes an; 

f) Festwerte: gibt an, ob Festwerte definiert sind, und, wenn ja, welche; 

g) Bemerkungen: Erläuterung. 
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I. UMSETZUNG AUF NATIONALER EBENE 

A. Der nationale ECLI-Koordinator 

45. Jeder Mitgliedstaat, der den ECLI verwendet, muss eine Regierungsstelle oder 

Justizeinrichtung als nationalen ECLI-Koordinator benennen. Jedes Land darf nur über einen 

ECLI-Koordinator verfügen. 

46. Der nationale ECLI-Koordinator ist zuständig für 

a) die Liste der Gerichte, die einen Code im Sinne von Teil I haben können; 

b) die Entscheidung oder Koordinierung in der Frage, ob und inwieweit der 

Datumsbestandteil im ECLI vier- oder achtstellig sein sollte; 

c) die Mitwirkung in der ECLI-Expertengruppe im Rahmen der Ratsgruppe "E-Recht". 

47. Der nationale ECLI-Koordinator sollte auf der ECLI-Website (siehe Teil V) erläutern, wie 

sich die Ordinalzahl zusammensetzt, und weitere Informationen über die Art und Weise der 

Umsetzung des ECLI vermitteln. 

48. Ist innerhalb eines Mitgliedstaats die Verwendung von "XX" als Gerichtscode für 

Entscheidungen anderer Rechtsordnungen zulässig, so sollte der nationale ECLI-Koordinator, 

wenn diesen Entscheidungen innerhalb der anderen Rechtsordnung originäre ECLI 

zugewiesen werden, geeignete Maßnahmen ergreifen, um die betreffenden XX-ECLI unter 

Verwendung des <ReplacedBy/>-Feldes durch die originären ECLI zu ersetzen. Es besteht 

keine Verpflichtung für einen ECLI-Koordinator, das <Replaces/>-Feld mit ECLI mit einem 

XX-Gerichtscode auszufüllen, die möglicherweise von anderen Mitgliedstaaten zugewiesen 

wurden. 

B. Umsetzung 

49. Die Umsetzung des ECLI auf nationaler Ebene ist Sache der Mitgliedstaaten, wenngleich 

möglicherweise europäische Finanzhilfen gewährt werden. 
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50. Die Gerichte in einem Land können sich dem ECLI-System zu verschiedenen Zeitpunkten 

anschließen. 

51. Um eine einfache Bezugnahme zu erleichtern, sollte der ECLI auch in den physischen 

Verkörperungen des Urteils selbst verwendet werden. 

52. Es wird empfohlen, allen ergangenen Urteilen einen ECLI zuzuweisen, nicht nur denjenigen 

Urteilen, die auf juristischen Websites veröffentlicht werden. 

53. Auch vor langer Zeit ergangenen Urteilen kann ein ECLI zugewiesen werden. Zu einem 

solchen Vorgehen wird ermutigt. 

54. Auf nationaler Ebene sollte die Vergabe der ECLI über einen separaten Dienst erfolgen, im 

Einklang mit den Leitlinien des Europäischen Interoperabilitätsrahmens. 

55. Wird der ECLI in eine gerichtliche Entscheidung aufgenommen oder auf ihr aufgedruckt, so 

wird empfohlen, nicht nur den ECLI in doppelpunktgestützter Syntax, sondern auch eine 

HTTP-URI der Manifestation anzubringen. Letztere könnte mit "this document" (das 

vorliegende Dokument), "this version" (die vorliegende Fassung) oder einer vergleichbaren 

Kennzeichnung ausgewiesen werden. 

II. DIE ECLI-WEBSITE 

56. Es sollte eine ECLI-Website eingerichtet werden; diese Website sollte Bestandteil des 

europäischen E-Justiz-Portals sein. 

57. Die Website sollte Folgendes enthalten: 

a) Informationen über das Format und die Verwendung des ECLI. In Bezug auf das 

Format sollte sie Folgendes enthalten: 

i) die Formatierungsregeln nach Teil I; 

ii) (einen Verweis auf) die Liste der Kürzel der teilnehmenden Länder; 
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iii) für jedes Land eine Liste der für die teilnehmenden Gerichte verwendeten Kürzel. 

Die Bezeichnungen der Gerichte sollten in alle Sprachen übersetzt werden, 

entsprechend dem mehrsprachigen Thesaurus der Bezeichnungen von 

Organisationen, der für das E-Justiz-Portal verwendet werden soll, und, falls 

verfügbar, mit Hyperlinks zu den Beschreibungen dieser Gerichte auf dem 

E-Justiz-Portal oder einer anderen Website versehen werden; 

iv) für jedes Land eine Beschreibung der Formatierungsregeln für die Ordinalzahl 

(falls verfügbar); 

v) technische Angaben; 

b) Angaben zur Verfügbarkeit von Metadaten; 

c) Angaben zu den nationalen ECLI-Koordinatoren: ihre Aufgaben und Zuständigkeiten, 

aber auch für jedes Land die Kontaktdaten; 

d) die Website sollte Zugang zur ECLI-Suchmaschine bieten. 

III. DIE ECLI-SUCHMASCHINE 

58. Es sollte eine ECLI-Suchmaschine für die Suche nach gerichtlichen Entscheidungen mittels 

ECLI, Metadaten oder Freitext geben. 

59. Entsprechend dem Aktionsplan für die europäische E-Justiz sollte es sich bei der 

ECLI-Suchmaschine um eine dezentrale Schnittstelle handeln: es sollte nicht darauf abgezielt 

werden, mit einer Datenbank auf europäischer Ebene nationale Lösungen zu ersetzen. 

60. Die Europäische Kommission ist für den technischen Betrieb der ECLI-Suchmaschine 

verantwortlich. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=75961&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12087/19;Nr:12087;Year:19&comp=12087%7C2019%7C


 

 

12087/19   lh/JB/dp 41 

ANLAGE JAI.2  DE 
 

61. Das Register der Ersteller von Expressionen muss von der Kommission geführt werden und 

sollte über die ECLI-Suchmaschine zugänglich sein. 

62. Die ECLI-Suchmaschine sollte eine RESTful-API aufweisen. 

63. Für die Endnutzer muss die ECLI-Suchmaschine über die ECLI-Website erreichbar sein, sie 

muss jedoch in technischer Hinsicht nicht vollständig in die Website integriert sein. 

64. Die Europäische Kommission muss eine gut beschriebene Schnittstelle für die Indizierung 

von Datenbanken mit gerichtlichen Entscheidungen durch die ECLI-Suchmaschine 

bereitstellen. 

65. Für den Fall des Missbrauchs oder Fehlverhaltens behält sich die Kommission das Recht vor, 

einer Organisation den Anschluss an die ECLI-Suchmaschine zu verweigern oder ihr diesen 

im Falle systematischer Verstöße zu entziehen. 

66. Die Website https://e-justice.europa.eu/ecli/ muss über einen Resolver verfügen, d. h. wenn 

dahinter ein ECLI eingegeben wird, sollten die verfügbaren Daten zu diesem ECLI über die 

Suchschnittstelle angezeigt werden. Darüber hinaus kann auch https://ecli.eu verwendet 

werden. 

IV. VERWENDUNG DES ECLI IN DER EU 

67. Der ECLI-Koordinator für die EU-Gerichte ist der Gerichtshof der Europäischen Union. 

68. Gegebenenfalls ist die Bezeichnung "Land" oder "Mitgliedstaat" im vorliegenden Anhang als 

"EU" zu verstehen. 
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ANHANG II 

Verwendung von ECLI und ECLI-XL in Rechtstexten 

1. Die Bezeichnung "ECLI" sollte nur für Verweise auf eine gerichtliche Entscheidung auf 

Werksebene verwendet werden. 

2. Es wird empfohlen, den ECLI als bevorzugte oder zusätzliche Zitierweise gerichtlicher 

Entscheidungen zu verwenden. 

3. Wenn ein ECLI für Verweise verwendet wird, sollte er stets ausgeschrieben werden. Es 

sollten keine Bestandteile ausgelassen werden. 

4. Wenn ECLI in Texten angeführt werden, die von Menschen gelesen werden sollen, wird 

dringend empfohlen, die doppelpunktgestützte Syntax im bevorzugten Format zu verwenden. 

5. Wird in Rechtsdokumenten auf gerichtliche Entscheidungen Bezug genommen, so ist in den 

meisten Fällen von einer Bezugnahme auf die Werksebene auszugehen, unabhängig von einer 

bestimmten sprachlichen, zeitlichen, redaktionellen oder sonstigen Fassung. Daher sollte der 

ECLI verwendet werden, um eine solche Bezugnahme ohne Angabe einer bestimmten 

Fassung zu ermöglichen. 

6. Ausnahmen von dieser Regel sind möglich, wenn – aus rechtlichen oder dokumentarischen 

Gründen – ausdrücklich auf eine bestimmte Fassung Bezug genommen werden muss, wenn 

etwa zwei Sprachfassungen miteinander verglichen werden. 

7. ECLI-XL dient der technischen Unterscheidung zwischen derartigen Varianten; es wird 

jedoch dringend empfohlen, ECLI-XL nicht in Texten darzustellen, die von Menschen 

gelesen werden sollen, sondern den vollständigen ECLI-XL-Verweis nur in einer Fußnote 

oder als technischen Code in einem Hyperlink zu verwenden. 
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8. Wenn bei Informationssystemen vorgezogen wird, den Nutzer zu einer bestimmten 

Expression oder Manifestation einer gerichtlichen Entscheidung zu führen, obwohl solche 

Varianten rechtlich nicht relevant sind, sollte die Verknüpfung so gestaltet werden (etwa 

durch Verwendung von Formatvorlagen), dass alle Informationen, die zu Missverständnissen 

hinsichtlich der angestrebten Bezugsebene führen könnten, den Nutzern verborgen bleiben. 

9. Im Gegensatz zu der spezifischen Expression oder Manifestation einer gerichtlichen 

Entscheidung werden Verweise auf bestimmte Teile eines Urteils in Rechtstexten 

ausdrücklich und absichtlich vorgenommen. Da ECLI-XL fehleranfällig ist, wenn Verweise 

auf Fragmente von Menschen erstellt oder gelesen werden, wird dringend empfohlen, die 

ECLI-XL-Verweise auf Fragmente nur in Hyperlinks und anderen maschinenlesbaren Codes 

oder als zusätzliche Informationen in Fußnoten zu verwenden, während die Fragmente nach 

den örtlichen Gepflogenheiten oder Zitierweisen in Textform angegeben werden sollten. 
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